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1. Einleitung





Der Umgang mit Mikroorganismen und anderen „biologischen Arbeitsstoffe“ wird seit dem 1. April 1999 durch 


die Biostoffverordnung geregelt.





Nach ihrer Gefährlichkeit für Mensch und Tier ordnet man die Mikroorganismen und Viren vier Risikogruppen zu. Je nach Gefährdungspotential der vier Risikogruppen entsprechen sie vier Sicherheits- und Schutzstufen S1 bis S4,  wonach sich die Bauweise und die Ausstattung  der Labore richtet.


Die Risikogruppe 1 bedeutet kein oder nur sehr geringes Risiko für Mensch und Tier.


Für Arbeiten mit bestimmten hochpatogenen Agenzien, wie z.B. hoch menschenpathogenen, onkogenen  oder in vitro neukombienierten Nucleinsäuren aus Säugetiertumoren, sind völlig geschlossene, gasdichte Sicherheitswerkbänke der Sicherheitsklasse 3 mit Handschuhöffnung („glove box“) vorgeschrieben.





Ziel einer sterilen und aseptische (Asepsis = Gesamtheit aller Maßnahmen zur Verhütung einer mikrobiologischen Kontamination) Arbeitstechnik ist es,





- sterile Nährböden, Lösungen und Geräte sowie Reinkulturen von Mikroorganismen vor dem Eindringen unerwünschter Keime zu schützen,





- die Umwelt, d.h. in erster Linie das Labor und die in ihm tätigen Personen, vor einer Kontamination bzw.


Infektion durch die Versuchskulturen zu schützen.





Vorsicht geboten ist bei chemoorganothrophen Mikroorganismen , die aus Abwässern oder anderen Abfall-


und Ausscheidungsprodukten von Mensch und Tier sowie aus klinischen Material stammen.


Grundsätzlich gilt : Isolate, die weiterbearbeitet werden sollen, müssen so identifiziert werden, dass man ihr Gefährdungspotential abschätzen und sie der entsprechenden Risikogruppe zuordnen kann.





Eine zusätzliche Gefährdung besteht durch Verletzungen oder durch Auftreten von Aerosole..


Das Einatmen von Aerosole ist die häufigste Ursache für Laborinfektionen, denn Aerosole können durch Spritzen oder Schäumen bei fast allen mikrobiologischen Tätigkeiten entstehen, z.B. Überimpfen, Ausglühen von Impfösen und -nadeln, Pipettieren, Umfüllen, Suspendieren, Rühren, Schütteln, Belüften, Öffnen von Kulturgefäßen, Zentrifugieren, Gefriertrocknen und Aufschließen von Zellen.











2. Grundregeln des sterilen Arbeitens





= Labor, Arbeitsplatz





- Fenster und Türen des Arbeitsraumes müssen während der Arbeiten geschlossen, Klima- oder          Belüftungsanlagen  und Ventilatoren abgeschaltet sein. Alle unnötigen Luftturbulenzen, z. B. durch hastige Bewegungen, sind zu vermeiden.





- Der Arbeitsraum muss absolut sauber sein. Seine Flächen ( Fußboden, Ablage- und Arbeitsflächen) müssen regelmäßig, möglichst täglich, feucht gereinigt werden; die Arbeitsfläche ist außerdem vor und nach jedem Arbeiten zu desinfizieren.


Auch Brutschränke, Kühl- und Tiefkühlschränke müssen in regelmäßigen Abständen (z.B. monatlich) gereinigt und nach Kontamination desinfiziert werden.





- Labor und Arbeitsplatz müssen aufgeräumt sein. Am Arbeitsplatz muss genügend Bewegungsfreiheit gewährleistet sein. 





- Am Sterilarbeitsplatz sollte weder mikroskopiert noch protokolliert werden.








= Person





 - Bei allen Arbeiten ist ein Knie bedeckender Kittel  mit langen Ärmeln zutragen.


Er sollte häufig bei 95 °C gewaschen werden; im Falle einer Kontamination mit Krankheitserregern ist er vorher zu autoklavieren.





- Abgelegte Kleidungsstücke ( z.B. Mäntel, Jacken, Schirme) dürfen nicht in den Arbeitsraum mitgenommen werden.





- Vor und nach jedem Arbeiten mit lebenden Materialien, nach einer Kontamination und vor dem Verlassen des Labors müssen die Hände gründlich gewaschen und möglichst auch desinfiziert werden. 


Während des Arbeitens vermeide man es, mit den Händen  Gesicht und Haare zu berühren.





- Während des Arbeitens sind Sprechen, Husten oder Niesen zu vermeiden. Bei einer Erkältung sollte man eine Gesichtsmaske tragen.





- Im Arbeitsraum darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. Es dürfen keine Nahrungsmittel in ihm aufbewahrt werden.








= Umgang mit Geräten und Mikroorganismen





- Man sollte zügig, aber nicht hastig arbeiten und unnötige Pausen und Unterbrechungen vermeiden.


Das Pipettieren mit dem Mund ist untersagt ; es sind stets Pipettierhilfen zu verwenden. Diese gilt auch für wattegestopfte Pipetten, da auch sie keinen Schutz gegen eine Infektion bieten.





- Injektionsspritzen mit spitzen Kanülen sollte wegen der Verletzungsgefahr möglichst nicht benutzt werden.





- Die Bildung von Aerosolen ist möglichst zu vermeiden.





- Sterile Teile und Geräte (z.B. Stopfen, Pipetten, Impfgeräte) dürfen nur am äußersten Ende angefasst werden. Es ist darauf zu achten, daß sie nicht mit unsterilen Gegenständen (Kleidung, Arbeitsfläche) in Berührung


kommen. Solange die Geräte weiterverwendet werden sollen, dürfen sie nicht abgelegt werden.





- Kulturgefäße fasst man beim Öffnen möglichst weit unten, den Verschluss möglichst weit oben, an. Die Gefäße dürfen nur so lange wie unbedingt nötig geöffnet werden; sie sind dabei schräg zu halten. Kulturgefäße darf man niemals offen lassen.





- Besondere Vorsicht ist bei versporten Schimmelpilzkulturen erforderlich, um ein Einatmen der Sporen und  eine Kontamination der Raumluft zu verhindern.





- Kulturen und kontaminiertes Material oder Geräte dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden.





- Nicht mehr benötigte Materialien müssen umgehend beseitigt werden.








Für den Umgang mit unbekannten sowie Mikroorganismen der  Risikogruppe 2 (z.B. Pseudomonas, Leptospira, Streptococcus) kommen folgende Schutzmaßnahmen der Sicherheitsstufe  S2 hinzu:





- Der Arbeitsraum sowie die Sicherheitswerkbank, Kühlschränke, Behälter, Kulturen und Geräte, von denen eine Infektionsgefahr ausgeht, sind mit dem Warnzeichen „Biogefährdung“ auffällig zu kennzeichnen.





- Alle Flächen des Arbeitsraumes müssen täglich desinfiziert werden.





- Beim Arbeiten sind  Schutzhandschuhe aus Latex zu tragen 





- Die Schutzkleidung darf nicht außerhalb des Sterilbereichs getragen werden.





- Arbeiten müssen in einer Sicherheitswerkbank der Klasse 2 durchgeführt werden.





 


- Zum Ausglühen der Impföse oder -nadel verwende man einen Brenner , oder man arbeite mit vorsteriliesierten Einmalimpfgeräten aus Kunststoff.





- Man verwende ganz allgemein vorzugsweise Einwegartikel.





- Kontaminierte Geräte und Gefäße sowie mikroskopische Präparate werden sofort nach Gebrauch in ein Desinfektionsbad eingelegt und anschließend - wenn es das Material zulässt- autoklaviert. Erst danach werden sie gereinigt oder entsorgt. Entsprechendes gilt für kontaminierte Kleidung.





- Bei einem Hautkontakt  ist die betroffene Hautfläche sofort zu desinfizieren; dazu müssen an den Waschbecken Dosierspender mit einem Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stehen.





- Wird Mikroorganismensuspension verschüttet oder durch Glasbruch freigesetzt, so muss der kontaminierte Bereich sofort gesperrt und desinfiziert werden.





- Abfälle, kontaminierte Einwegartikel und Kulturen in Einweggefäßen autoklaviert man in besonderen, nur locker zugeknoteten Vernichtungsbeuteln aus hochschmelzendem Kunststoff  in einem Einsatz zum Schutz des Auslaufens. Anschließend kann man die Beutel samt Inhalt dem Müll zuführen.





- Die Schutz- und Sammelcontainer für Probengefäße  sind mit dem Symbol für Biogefährdung gemäß 


Anhang 1 BioStoffV zu kennzeichnen. Sie müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen Transportbedingungen nicht zerstört werden können.














Warnzeichen „Biogefährdung“ zur Warnung vor infektiösen Agenzien


(schwarzes Symbol auf gelben Grund)








































































































3. Erste Hilfe bei Laborinfektionen





Grundsätzlich gilt: Hilfe durch Laien, auch durch ausgebildete Ersthelfer, ist kein Ersatz für ärztliche Hilfe, sondern nur Notbehelf, bis der Arzt eingreift !





Folgende Erste-Hilfe-Maßnahmen sind zu ergreifen:








Mund





Infektiöses (oder möglicherweise infektiöses) Material ist in den Mund gelangt, aber noch nicht geschluckt worden:


- Nicht Schlucken! Sofort ausspucken!





- Anschließend den Mund wiederholt gründlich mit viel Wasser spülen, und mit Wasser gurgeln. Jedes   Schlucken vermeiden; auch den Speichel ausspucken !





- Sofort den Arzt aufsuchen.





Infektiöses Material ist geschluckt worden:


- Kurz und kräftig den Mund spülen und gurgeln wie oben beschrieben.





- Sofort zum Arzt.











Nase





Infektiöses Material ist in die Nase gelangt:


- Sofort mehrmals kräftig in Zellstoff ausschnauben; dabei die Luft nur durch den Mund kräftig durch die Nase ausstoßen. Auch weiterhin durch den Mund einatmen, und durch Nase ausatmen!





- Da der Rachenraum ebenfalls gefährdet ist, anschließend die für den Mund (nicht geschlucktes Material) 


angegebenen Maßnahmen durchführen.





- Sofort Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen.











Auge





Infektiöses Material ist ins Auge gelangt:


- Nicht reiben!





- Mit einer am Wassernetz  fest installierten Augendusche beide Augen spülen .





- Da das infektiöse Material durch den Tränenkanal in Nase und Mund gelangen kann, anschließend die für den Mund (nicht geschlucktes Material) angegeben Maßnahmen durchführen.





Sofort  Augenarzt aufsuchen.



































Haut  





Infektiöses Material ist in eine Hautwunde gelangt, oder die Haut ist durch kontaminierte Instrumente oder Geräte verletzt worden:


- Wunde ausbluten lassen. Schlecht blutende Stichverletzungen mit einer Vakuumpumpe aussaugen.





Wunde mit einem keimfreien Verband abdecken.


Sofort den Arzt aufsuchen.





Erste Hilfe – Kasten (orangefarbig) befindet sich auf den Gang vor dem Labor.


Er ist ausgestattet mit Löschdecken, Verbandskasten sowie Verbandsbuch.


Darunter angebracht sind die Feuerlöscher.








4. Hinweise





- Händedesinfektion:  Sterillium- Hände - Desinfektionsmittel 	3 ml - 3 sec.








- Arbeitsplatzdesinfektion: Pursept - A  / Sprühdesinfektion 		60 sec.








- Gerätedesinfektion: Helipur H plus N   				2,5 %	15 min.


								1,5 % 	60 min.





5. Meldepflicht





Alle Unfälle sind unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden. Besteht die Gefahr der Kontamination bei Verletzungen ist sofort der Arzt zu konsultieren.





IM NOTFALL








Gesundheitshelfer:





Feuerwehr (mit Amtsberechtigung)				0-112


Polizei	(mit Amtsberechtigung)					0-110


Feuer (mit Halbamtsberechtigung)					8001


Polizei (mit Halbamtsberechtigung)				8000





Notrufe der BTU





Sicherheitsingenieur						2153


Betriebsschutz (Hauptgebäude)					2330


Betriebsschutz (Lehrgebäude 2)					2152





Durchgangsärtze in Cottbus:





Dr. med. Thomas Herrmann


Ärztehaus Cottbus Nord


G.-Hauptmann-Str. 15/Süd 10					78 11 120





MR Dr. Horst Scholz


Ärztehaus am C.-Thiem-Klinikum


Thiemstr. 112							42 79 14





Dr. Tobias Flöter


Ärztehaus


Uhlandstrasse 53						53 54 53 
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